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Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionserkrankungen beim 
Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) 
 
Folgende Erlasse werden außer Kraft gesetz: 
 

1. „Einhaltung von Verfahrensabläufen bei meldepflichtigen Erkrankungen (wie z. B. 
Salmonellose)“, vom 16.03.1993 

2. „Umgang mit Fällen von Neuer Influenza an öffentlichen Schulen des Landes“, 
vom 20.10.2009 

3. „Meldungen der Schulen bzw. Staatlicher Schulämter zu Fällen von Neuer 
Influenza (sog. Schweinegrippe)“, vom 24.02.2010 

4. „Umgang mit Fällen von EHEC an öffentlichen Schulen des Landes,“ vom 
25.05.2011 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern gab es 
bisher keine allgemein gültigen Regelungen zur Umsetzung des 
Infektionsschutzgesetzes für öffentliche Schulen des Landes. 
 
Der 6. Abschnitt des IfSG enthält besondere Vorschriften für Schulen und sonstige 
Gemeinschaftseinrichtungen. Er trägt damit dem Umstand Rechnung, dass dort Kinder 
und Jugendliche täglich miteinander und mit dem betreuenden Personal in engen 
Kontakt kommen, die die Übertragung von Krankheitserregern begünstigen. 
 
In § 34 IfSG sind u. a. Regelungen für das Zusammenwirken zwischen den zuständigen 
Gesundheitsbehörden und Lehrkräften bzw. Leiter von Gemeinschaftseinrichtungen 
(Schulleiterinnen und Schulleiter) beim Auftreten von Infektionskrankheiten getroffen 
worden.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
So legt das IfSG im § 34 Abs. 6 fest, dass 
 

 die Leitung einer Gemeinschaftseinrichtung das zuständige Gesundheitsamt 
unverzüglich zu benachrichtigen und krankheits- und personenbezogene Angaben 
zu machen hat, wenn Tatsachen bekannt werden, die das Vorliegen einer der in  
§ 34 Abs. 1, 2 oder 3 aufgeführten Tatbestände annehmen lassen, 

 diese Mitteilungspflicht auch für das Auftreten von zwei oder mehr gleichartigen, 
schwerwiegenden Erkrankungen gilt, wenn als deren Ursache Krankheitserreger 
anzunehmen sind, 

 eine Benachrichtigungspflicht nicht besteht, wenn der Leitung ein Nachweis darüber 
vorliegt, dass die Meldung des Sachverhalts durch eine andere in § 8 IfSG genannte 
Person bereits erfolgt ist. 

 
In Umsetzung dieser Vorschrift hat die Schulleiterin bzw. der Schulleiter das zuständige 
Gesundheitsamt (siehe Anlage 1 – wird nicht aktualisiert) mündlich über die o. g. 
Tatbestände zu informieren. Die Information ist aktenkundig zu machen. Alle daraus 
resultierenden Maßnahmen werden durch das zuständige Gesundheitsamt veranlasst. 
Diese Festlegungen gelten sowohl in Bezug auf zu betreuende Kinder und Jugendliche 
als auch auf die in der Gemeinschaftseinrichtung beschäftigten Personen.  
 
Ich möchte Sie bitten, alle Schulleiterinnen und Schulleiter der allgemein bildenden und 
beruflichen Schulen in geeigneter Weise über die Verfahrensweise bei meldepflichtigen 
Erkrankungen gemäß § 34 IfSG (siehe Anlage 2) zu informieren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Ralf Schattschneider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 



 

 

Anlage 1 - Stand vom Februar 2014 
 
 
 

Landkreis/ 
kreisfreie Stadt 
 

 

Gesundheitsamt 
 

 

Telefon 
Fax 
E-Mail 
 

 
Landeshauptstadt 
Schwerin 
 

 
Am Packhof 2-6 
19053 Schwerin 

 
 0385 /  5452820 
 0385 /  5452829 
E-Mail: 
gesundheitsamt@schwerin.de 

 

 
Hansestadt 
Rostock 
 

 
Paulstraße 22 
18055 Rostock 
 
 
 

 
 0381 /  3815301 
 0381 /  3815399 
E-Mail: 
gesundheitsamt@rostock.de 
 
 

 
Landkreis 
Ludwigslust-Parchim 
 
 
 

 
Fachdienst Gesundheit 
Garnisonsstraße 1 
19288 Ludwigslust 
 
 

 
 03874 /  6242360 
 03874 /  6242040 
E-Mail: 
gesundheit@ludwigslust.de 
 

 
Landkreis 
Mecklenburgische 
Seenplatte 
 
 

 
Woldegker  
Chaussee 35 
17235 Neustrelitz 
 
 

 
 03981 /  481147 
 03981 /  481144 
E-Mail: 
cornelia.ruhnau@lk-seenplatte.de 
 

 
Landkreis 
Nordwestmecklenburg 
 

 
Fachdienst  
Öffentlicher Gesundheitsdienst 
Hinter dem Rathaus 15 
23966 Wismar 
 

 
 03841 /  3040-5301 
 03841 /  3040-5399 
E-Mail: 
u.stahlhacke@nordwestmecklenburg.de 
 
 

 
Landkreis 
Rostock 

 
Außenstelle Bad Doberan 
August-Bebel-Straße 3 
18209 Bad Doberan 
 

 
 03843 / 755 53 000 
 03843 / 755 53 800 
E-Mail:  
marita.jenning@lkros.de 
 

 
Landkreis 
Vorpommern-Greifswald 
 
 

 
Stralsunder Str. 5/6 
17489 Greifswald 
 
 
 
 

 
 03834 /  87602401 
 03834 /  87609032 
E-Mail: 
Birgitt.Paepke@kreis-vg.de 
 

 
Landkreis  
Vorpommern Rügen 
 
 
 

 
Fachdienst Gesundheit 
Störtebekerstraße 30 
18528 Bergen auf Rügen 
 
Postanschrift: 
Carl-Heydemann-Ring 67 
18437 Stralsund 
 

 
 03831 / 357 2301 
 03831 / 357 4139 
E-Mail: 
FD33@lk-vr.de 
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Anlage 2 
 
Auszug aus dem "Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das 
durch Artikel 4 Absatz 21 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) 
geändert worden ist", § 34 Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspflichten, 
Aufgaben des Gesundheitsamtes 
 
(1) Personen, die an 
1. Cholera 
2. Diphtherie 
3. Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC) 
4. virusbedingtem hämorrhagischen Fieber 
5. Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis 
6. Impetigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte) 
7. Keuchhusten 
8. ansteckungsfähiger Lungentuberkulose 
9. Masern 
10. Meningokokken-Infektion 
11. Mumps 
12. Paratyphus 
13. Pest 
14. Poliomyelitis 
15. Scabies (Krätze) 
16. Scharlach oder sonstigen Streptococcus pyogenes-Infektionen 
17. Shigellose 
18. Typhus abdominalis 
19. Virushepatitis A oder E 
20. Windpocken 
erkrankt oder dessen verdächtig oder die verlaust sind, dürfen in den in § 33 genannten 
Gemeinschaftseinrichtungen keine Lehr-, Erziehungs-, Pflege-, Aufsichts- oder sonstige Tätigkeiten 
ausüben, bei denen sie Kontakt zu den dort Betreuten haben, bis nach ärztlichem Urteil eine 
Weiterverbreitung der Krankheit oder der Verlausung durch sie nicht mehr zu befürchten ist. Satz 1 gilt 
entsprechend für die in der Gemeinschaftseinrichtung Betreuten mit der Maßgabe, dass sie die dem 
Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung dienenden Räume nicht betreten, Einrichtungen der 
Gemeinschaftseinrichtung nicht benutzen und an Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung nicht 
teilnehmen dürfen. Satz 2 gilt auch für Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und an 
infektiöser Gastroenteritis erkrankt oder dessen verdächtig sind. 
 
(2) Ausscheider von 
1. Vibrio cholerae O 1 und O 139 
2. Corynebacterium diphtheriae, Toxin bildend 
3. Salmonella Typhi 
4. Salmonella Paratyphi 
5. Shigella sp. 
6. enterohämorrhagischen E. coli (EHEC) 
dürfen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der gegenüber dem 
Ausscheider und der Gemeinschaftseinrichtung verfügten Schutzmaßnahmen die dem Betrieb der 
Gemeinschaftseinrichtung dienenden Räume betreten, Einrichtungen der Gemeinschaftseinrichtung 
benutzen und an Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung teilnehmen. 
 
(3) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt entsprechend für Personen, in deren Wohngemeinschaft nach ärztlichem 
Urteil eine Erkrankung an oder ein Verdacht auf 
1. Cholera 
2. Diphtherie 
3. Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC) 
4. virusbedingtem hämorrhagischem Fieber 
5. Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis 
6. ansteckungsfähiger Lungentuberkulose 
7. Masern 
8. Meningokokken-Infektion 
 
 



 

 

 
9. Mumps 
10. Paratyphus 
11. Pest 
12. Poliomyelitis 
13. Shigellose 
14. Typhus abdominalis 
15. Virushepatitis A oder E 
aufgetreten ist. 
 
(4) Wenn die nach den Absätzen 1 bis 3 verpflichteten Personen geschäftsunfähig oder in der 
Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, so hat derjenige für die Einhaltung der diese Personen nach den 
Absätzen 1 bis 3 treffenden Verpflichtungen zu sorgen, dem die Sorge für diese Person zusteht. Die 
gleiche Verpflichtung trifft den Betreuer einer nach den Absätzen 1 bis 3 verpflichteten Person, soweit die 
Sorge für die Person des Verpflichteten zu seinem Aufgabenkreis gehört. 
 
(5) Wenn einer der in den Absätzen 1, 2 oder 3 genannten Tatbestände bei den in Absatz 1 genannten 
Personen auftritt, so haben diese Personen oder in den Fällen des Absatzes 4 der Sorgeinhaber der 
Gemeinschaftseinrichtung hiervon unverzüglich Mitteilung zu machen. Die Leitung der 
Gemeinschaftseinrichtung  hat jede Person, die in der Gemeinschaftseinrichtung neu betreut wird, oder 
deren Sorgeberechtigte über die Pflichten nach Satz 1 zu belehren. 
 
(6) Werden Tatsachen bekannt, die das Vorliegen einer der in den Absätzen 1, 2 oder 3 aufgeführten 
Tatbestände annehmen lassen, so hat die Leitung der Gemeinschaftseinrichtung das zuständige 
Gesundheitsamt unverzüglich zu benachrichtigen und krankheits- und personenbezogene Angaben zu 
machen. Dies gilt auch beim Auftreten von zwei oder mehr gleichartigen, schwerwiegenden 
Erkrankungen, wenn als deren Ursache Krankheitserreger anzunehmen sind. Eine 
Benachrichtigungspflicht besteht nicht, wenn der Leitung ein Nachweis darüber vorliegt, dass die 
Meldung des Sachverhalts durch eine andere in § 8 genannte Person bereits erfolgt ist. 
 
(7) Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit dem Gesundheitsamt für die in § 33 genannten 
Einrichtungen Ausnahmen von dem Verbot nach Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 3, zulassen, 
wenn Maßnahmen durchgeführt werden oder wurden, mit denen eine Übertragung der aufgeführten 
Erkrankungen oder der Verlausung verhütet werden kann. 
 
(8) Das Gesundheitsamt kann gegenüber der Leitung der Gemeinschaftseinrichtung anordnen, dass das 
Auftreten einer Erkrankung oder eines hierauf gerichteten Verdachtes ohne Hinweis auf die Person in der 
Gemeinschaftseinrichtung bekannt gegeben wird. 
 
(9) Wenn in Gemeinschaftseinrichtungen betreute Personen Krankheitserreger so in oder an sich tragen, 
dass im Einzelfall die Gefahr einer Weiterverbreitung besteht, kann die zuständige Behörde die 
notwendigen Schutzmaßnahmen anordnen. 
 
(10) Die Gesundheitsämter und die in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen sollen die betreuten 
Personen oder deren Sorgeberechtigte gemeinsam über die Bedeutung eines vollständigen, 
altersgemäßen, nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutzes 
und über die Prävention übertragbarer Krankheiten aufklären. 
 
(11) Bei Erstaufnahme in die erste Klasse einer allgemein bildenden Schule hat das Gesundheitsamt 
oder der von ihm beauftragte Arzt den Impfstatus zu erheben und die hierbei gewonnenen aggregierten 
und anonymisierten Daten über die oberste Landesgesundheitsbehörde dem Robert Koch-Institut zu 
übermitteln. 


